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Leitlinien des Europäischen Parlaments für den 
EU-Haushaltsplan 2025: Einzelplan III – 

Kommission 
Der EU-Haushaltsplan 2025 ist der fünfte Haushaltsplan im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für 
den Zeitraum 2021–2027. Es wird auch das erste jährliche Verfahren sein, in dessen Rahmen die neuen 
Bestimmungen des kürzlich überarbeiteten MFR uneingeschränkt angewandt und umgesetzt werden. Das 
Europäische Parlament trägt durch die Verabschiedung seiner „Leitlinien“ zur Ausgestaltung von Vorschlägen 
für den Haushaltsplan der Europäischen Union für das kommende Jahr bei. In dem vom Haushaltsausschuss 
(BUDG) am 4. März 2024 angenommenen Entwurf von Leitlinien werden die Ziele und die Prioritäten des 
Parlaments dargelegt, insbesondere im Hinblick auf einen EU-Haushalt 2025, der auf die Menschen ausgerichtet 
ist. Das Parlament wird seine Leitlinien voraussichtlich auf der März-Plenartagung annehmen, bevor die 
Kommission im späten Frühjahr oder im Frühsommer ihren Vorschlag für den Entwurf eines Haushaltsplans für 
2025 annimmt. 

Hintergrund 
Die Kommission hat zwar das Recht und die Pflicht, einen Entwurf für den Haushaltsplan des kommenden 
Jahres vorzulegen, doch vor dessen Vorlage leisten die beiden Organe, die die Haushaltsbehörde der EU 
bilden, nämlich das Europäische Parlament und der Rat, ihren Beitrag. Der Haushaltsausschuss des Rates 
hat sich am 19. Februar 2024 auf seine Haushaltsleitlinien für das Jahr 2025 geeinigt, die vom Rat (Wirtschaft 
und Finanzen) am 12. März 2024 angenommen werden sollen. Das Parlament wird das jährliche 
Haushaltsverfahren mit eigenen Leitlinien einleiten, die auf der Grundlage des Berichts des 
Haushaltsausschusses des Parlaments im März vom Plenum angenommen werden sollen.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Der Haushaltsausschuss (BUDG) des Parlaments nahm seinen Bericht am 4. März 2024 mit 28 Stimmen bei 
2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen an. Eine zentrale Botschaft des Berichts ist das Engagement des 
Parlaments für einen auf die Menschen ausgerichteten EU-Haushalt, wobei maßgeschneiderten 
Investitionen für ein besseres Leben und für eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit der Union Vorrang 
eingeräumt wird. Im Bericht wird hervorgehoben, dass der EU-Haushalt in Zeiten des geopolitischen und 
institutionellen Wandels, des finanziellen Drucks, des Klimawandels und gesellschaftlicher 
Herausforderungen weiterhin unabdingbar ist, damit die politischen Maßnahmen der Union verwirklicht 
werden können, und ihm zentrale Bedeutung zukommt, wenn es gilt, den steigenden Bedürfnissen der 
Menschen gerecht zu werden. 
Im Bericht des Haushaltsausschusses wird festgestellt, dass das Ergebnis der MFR-Überarbeitung hinter den 
ursprünglichen Bestrebungen des Parlaments zurückbleibt. Außerdem wird hervorgehoben, dass eine 
Überarbeitung der MFR-Verordnung eine unerlässliche Voraussetzung dafür ist, die finanzielle 
Unterstützung der Ukraine auf mittlere Sicht sicherzustellen, eine Aufstockung der Mittel für gezielte 
politische Prioritäten, einschließlich der Förderung der strategischen Autonomie der EU, zu ermöglichen 
und die Programme der Union und die Flexibilität des Haushalts zu sichern. Darüber hinaus wird bekräftigt, 
dass die Fremdkapitalkosten des EU-Aufbauinstruments nicht zu einer unangemessenen Verringerung der 
Programmausgaben im Rahmen der MFR-Obergrenzen führen sollten. 
Im Bericht werden zusätzliche Bemühungen aller Beteiligten gefordert, um die Projektdurchführung und 
die Inanspruchnahme der anrechnungsfähigen Mittel voranzutreiben, und es wird die Auffassung 
vertreten, dass die Jahre 2024 und 2025 genutzt werden sollten, um etwaige Engpässe, die eine wirksamere 
Durchführung erschweren, zu ermitteln und zu beheben. Es wird ferner hervorgehoben, dass EU-Mittel nur 
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ausgezahlt werden können, wenn die Mitgliedstaaten alle einschlägigen Anforderungen im Einklang mit 
dem an die Rechtsstaatlichkeit geknüpften Konditionalitätsmechanismus erfüllen. 
Das politisch umstrittenste Thema des Berichts war die Zukunft der EU-Mittel für das Hilfswerk der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA). 
Die Leitlinien dienen der Delegation des Europäischen Parlaments als Grundlage für die Aussprachen mit 
dem Rat und der Kommission in der für den 9. April 2024 geplanten ersten Sitzung zum Haushaltstrilog 
über den Haushaltsplan 2025.  
 

Haushaltsverfahren: 2023/2220(BUI); federführender Ausschuss: BUDG; Berichterstatter: Victor Negrescu (S&D, 
Rumänien). 
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